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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie 

1. Abgeordneter 
Jan van Aken 
(DIE LINKE.) 

Für den Export welcher Kriegswaffen und sonsti-
gen Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien hat die 
Bundesregierung zwischen dem 1. Juli und dem
31. Dezember 2015 Genehmigungen erteilt, und
in welcher Gesamthöhe wurden in diesem Zeit-
raum Kriegswaffen tatsächlich ausgeführt (bitte
aufschlüsseln nach Monaten und unter jeweiliger
Angabe des Rüstungsguts, Stückzahl und des
Wertes)? 

Antwort des Staatssekretärs Matthias Machnig 
vom 13. Januar 2016 

Die Bundesregierung verfolgt eine restriktive Rüstungsexportpolitik. 
Entscheidungen werden jeweils im Einzelfall getroffen. Dabei werden 
alle Aspekte des jeweiligen Falls berücksichtigt, gewichtet und abgewo-
gen. Grundlage sind u. a. die Politischen Grundsätze der Bundesregie-
rung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern aus 
dem Jahr 2000 und der Gemeinsame Standpunkt 2008/944/GASP DES 
RATES vom 8. Dezember 2008 betreffend gemeinsame Regeln für die 
Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und Militärgütern. Der 
Beachtung der Menschenrechte wird bei Rüstungsexportentscheidungen 
ein besonderes Gewicht beigemessen. Auch hat die Bundesregierung in 
besonders sensiblen Bereichen wie bei den Kleinwaffen die Grundsätze 
jüngst verschärft und auch die Regelungen über die Post-Shipment-Kon-
trollen erweitert. Zusammengenommen bilden die Kleinwaffengrund-
sätze und die Eckpunkte für die Einführung von Post-Shipment-Kontrol-
len die strengsten Regeln für Rüstungsexporte, die es in der Bundesre-
gierung je gab. 

Die positiven Ergebnisse dieser Politik werden auch an den Daten  
der Rüstungsexporte deutlich: Im Jahr 2014 ging der Gesamtwert  
der Genehmigungen für die Ausfuhr von Rüstungsgütern gegenüber 
2013 um rd. 1,8 Mrd. Euro erheblich zurück. Die Ausfuhrgenehmi-
gungswerte sind also gegenüber dem Vorjahr von 5,84 Mrd. Euro auf 
3,97 Mrd. Euro zurückgegangen und sanken damit um insgesamt  
ca. 30 Prozent. 

Auch bei Genehmigungen für Entwicklungsländer und bei Kleinwaffen 
gab es rückläufige Genehmigungswerte. Der wertmäßige Anstieg der 
Einzelgenehmigungen im ersten Halbjahr 2015 gegenüber dem ersten 
Halbjahr 2014 von 2,23 Mrd. Euro auf 3,45 Mrd. Euro ist kein Zeichen 
der Trendumkehr, sondern geht vor allem auf unproblematische Rüs-
tungslieferungen an den NATO-Partner Vereinigtes Königreich für vier 
Tankflugzeuge zurück. Dies zeigt, dass es zur Beurteilung der Rüstungs-
exportpolitik maßgeblich auf das jeweilige Empfängerland, die Art des 
Rüstungsgutes und den konkreten Verwendungszweck der gelieferten 
Rüstungsgüter ankommt. 

Besonders deutlich wird diese Veränderung der Rüstungsexportpolitik 
im Bereich der Kleinwaffen, die in besonderer Weise geeignet sind, in 
Bürgerkriegen eingesetzt zu werden. Die Entwicklung dort ist wie folgt: 
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An Drittländer wurden Kleinwaffen noch im Jahr 2013 im Wert von 
42,2 Mio. Euro genehmigt. Im Jahr 2014 hat sich dieser Anteil fast hal-
biert auf 21,6 Mio. Euro. 

Auch für Saudi-Arabien sind 2015 keine Genehmigungen nach dem 
Kriegswaffenkontrollgesetz für die Ausfuhr von Kleinwaffen erteilt 
worden. Die nach Saudi-Arabien gelieferten Rüstungsgüter wurden da-
bei aus folgenden Gründen genehmigt: 

Für sonstige Rüstungsgüter – also in der Außenwirtschaftsverordnung 
genannte genehmigungspflichtige Ausrüstung, die keine Kriegswaffen 
sind – besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Ausfuhr nach dem Außen-
wirtschaftsgesetz. Der Anspruch besteht nur dann nicht, soweit die im 
Rahmen der Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts zu schützenden 
Belange der Sicherheit, des friedlichen Zusammenlebens der Völker  
oder der auswärtigen Beziehungen nach außenpolitischer Bewertung ge-
fährdet sind. Bei Ausfuhrgenehmigungen für Gemeinschaftsprogramme 
wie Eurofighter und Tornado hat die Bundesrepublik Deutschland, ver-
treten durch das Bundesministerium der Verteidigung, seit vielen Jahren 
international gegenüber den europäischen Partnernationen durch Regie-
rungsvereinbarungen zugesichert, die erforderlichen Zulieferungen zu 
leisten. 

Dies voraus geschickt beantworte ich die Frage wie folgt: 

Nach vorläufiger Auswertung hat die Bundesregierung vom 1. Juli bis 
zum 31. Dezember 2015 Ausfuhrgenehmigungen für folgende Kriegs-
waffen und sonstige Rüstungsgüter insbesondere im Rahmen von Ge-
meinschaftsprogrammen nach Saudi-Arabien mit dem Gesamtwert von 
ca. 91 Mio. Euro erteilt. Es handelt sich zum größten Teil um Ausfuhr-
genehmigungen für Zulieferungen von Rüstungsgütern an wichtige  
europäische und amerikanische Partner, die die Rüstungsgüter nach 
Saudi-Arabien ausführen. 

Bei den davon betroffenen Gemeinschaftsprogrammen wie Eurofighter 
und Tornado hat Deutschland seit vielen Jahren international gegenüber 
den europäischen Partnernationen im Wege von Regierungsvereinba-
rungen zugesichert, die erforderlichen Zulieferungen zu leisten. 

In den anderen Fällen geht es um Ausfuhren europäischer oder amerika-
nischer Partner nach Saudi-Arabien, bei denen für eine bestimmte Kom-
ponente ein deutsches Unternehmen Zulieferer ist. Der europäische oder 
amerikanische Partner ist im Rahmen der gegenseitigen Rüstungskoope-
ration darauf angewiesen, dass das deutsche Unternehmen zuverlässig 
die jeweilige Komponente zuliefert. Es wurden solche Ausfuhrgenehmi-
gungen erteilt, da in den konkreten Einzelfällen keine außen- und sicher-
heitspolitische Gefährdung gesehen wurde, die einem Rechtsanspruch 
der Unternehmen entgegengestanden hätte. Zudem ist auch der europäi-
sche Partner, der letztlich die endgültige Ausfuhr des fertigen Rüstungs-
gutes genehmigt, an die Vorgaben des Gemeinsamen Standpunktes der 
EU gebunden. 

Bei der Position „Teile für gepanzerte Fahrzeuge“ liegt der Schwerpunkt 
wieder auf Zulieferungen für von Frankreich gelieferte unbewaffnete 
Transporter (13,3 Mio. Euro). Des Weiteren liegen auch Zulieferungen 
für die Gemeinschaftsprogramme der Kampfflugzeuge Eurofighter und 
Tornado, die in Großbritannien für Saudi-Arabien produziert werden, 
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insbesondere Abfeuerausrüstungen und Teile für einen Luft-Luft-Flug-
körper im Wert von ca. 18,8 Mio. Euro vor. Zudem gab es auch Zuliefe-
rungen für das Tankflugzeug A330 MRTT und das Transportflugzeug 
C295, welche in Spanien hergestellt werden. 

Ebenso sind Flugsimulatoren im Wert von ca. 10,9 Mio. Euro über die 
Schweiz nach Saudi-Arabien ausgeführt worden. 

Was die direkte Ausfuhr von Deutschland nach Saudi-Arabien betrifft, 
ist die einzige wertmäßig hohe Ausfuhrgenehmigung eine für die Aus-
fuhr von Flugfeldtankwagen und Flugfeldsattelauflegern im Wert von 
ca. 23,5 Mio. Euro: 

 
Die Ausfuhrgenehmigungen teilen sich über die einzelnen Monate wie 
folgt auf: 
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In dem nachgefragten Zeitraum erfolgten ausschließlich im Monat  
Dezember tatsächliche Ausfuhren von Kriegswaffen nach den vorlie-
genden vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes. Der Ausfuhr-
wert beträgt insgesamt 652 600 Euro. 

Die Bundesregierung wird die weiteren Entwicklungen in Saudi- 
Arabien genau verfolgen und wie bisher im Rahmen ihrer Genehmi-
gungspraxis berücksichtigt. 

 
2. Abgeordneter 

Jan van Aken 
(DIE LINKE.) 

Welche Sammelausfuhrgenehmigungen, die der-
zeit gültig sind, sind seit dem 1. Juli 2015 für 
Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabi-
schen Emirate neu erteilt worden (bitte unter An-
gabe des Datums der Erteilung, der Laufzeit, des
Gesamtwertes, des Rüstungsguts und der Stück-
zahl sowie der jeweiligen Inhaber der Sammel-
ausfuhrgenehmigung)? 

Antwort des Staatssekretärs Matthias Machnig 
vom 11. Januar 2016 

Im fraglichen Zeitraum wurde eine Sammelausfuhrgenehmigung neu er-
teilt, unter anderem für Lieferungen an die Länder Katar und die Verei-
nigten Arabischen Emirate, nicht aber an Saudi-Arabien. Die Genehmi-
gung gilt vom 19. November 2015 bis zum 19. November 2017. Geneh-
migt wurde die vorübergehende Ausfuhr von Technologie, konkret der 
Datentransfer zur Unterstützung von Wartungs- und Reparaturarbeiten 
an Fahrzeugen der Typen Fennek und Dingo, die von Mitarbeitern des 
Fahrzeugherstellers vor Ort durchgeführt werden. Der Fahrzeugherstel-
ler ist auch Genehmigungsinhaber. Die Genehmigung wurde ohne Ge-
nehmigungswert erteilt. 

 
3. Abgeordneter 

Dr. Thomas 
Gambke 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie viele Windkraftanlagen wurden nach Kennt-
nis der Bundesregierung seit der Einführung der
sogenannten 10H-Regelung in Bayern genehmigt 
(bitte aufschlüsseln nach Regierungsbezirken),
und wie viele Anlagen wurden seitdem in Bayern
errichtet (bitte unterscheiden nach Genehmi-
gungszeitpunkt vor und nach Einführung der
10H-Regelung)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Uwe Beckmeyer 
vom 11. Januar 2016 

Die sogenannte 10H-Regelung ist in Bayern am 21. November 2014 in 
Kraft getreten. Wenn der vollständige Antrag auf immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung bis zum 4. Februar 2015 vorgelegt wurde, wa-
ren die entsprechenden Windenergieanlagen von dieser Regelung noch 
nicht betroffen. 
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Entsprechend den veröffentlichten Daten des Anlagenregisters bei der 
Bundesnetzagentur wurden vom 21. November 2014 bis zum 30. No-
vember 2015 in Bayern 73 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 
200 MW genehmigt. Im selben Zeitraum wurden 135 Windenergieanla-
gen mit einer Leistung von 337 MW in Betrieb genommen. 

Eine Aufschlüsselung der Daten nach Regierungsbezirken ist nicht mög-
lich. Auch kann aus den Meldungen nicht der Anteil der Anlagen quan-
tifiziert werden, der nach neuer bayerischer Rechtslage genehmigt 
wurde. 

 
4. Abgeordnete 

Kerstin Kassner 
(DIE LINKE.) 

Welche Auswirkungen wird nach Ansicht der
Bundesregierung der nicht vorankommende
wirtschaftliche Aufholprozess zwischen Ost-
und Westdeutschland (Gutachten des Dresdner
ifo Instituts aus dem Jahr 2015, Quelle u. a. 
www.sueddeutsche.de vom 11. Dezember 2015
„ifo Institut: Aufholprozess kommt im Osten
nicht voran“) in den nächsten Jahren auf die
Kommunen in Ostdeutschland haben, und welche
Maßnahmen plant die Bundesregierung, um den
Aufholprozess zu beschleunigen? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke 
vom 7. Januar 2016 

Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Einwohner liegt die Wirt-
schaftsleistung der neuen Länder bei rund 67 Prozent des Westniveaus, 
einschließlich Berlin bei rund 71 Prozent. Das reale BIP in Ostdeutsch-
land hat sich seit 1991 mehr als verdoppelt. Gleichwohl verläuft der An-
gleichungsprozess nur noch verhalten. Dafür gibt es mehrere wichtige 
Gründe. Auch die westdeutsche Wirtschaft wächst und entwickelt sich 
weiter. In den vergangenen Jahren war sie besonders erfolgreich auf den 
globalen Märkten, insbesondere in Asien. Sie konnte sich dort besser als 
die ostdeutsche Wirtschaft, die eine geringere Exportquote von weniger 
als zwei Dritteln der westdeutschen Industrie aufweist, Wachstumsim-
pulse verschaffen. Die Innovationsaktivitäten der ostdeutschen Unter-
nehmen liegen auf einem vergleichsweise geringen Niveau. So beträgt 
der Anteil der FuE-Aufwendungen (FuE: Forschung und Entwicklung) 
der ostdeutschen Wirtschaft an der Gesamtwertschöpfung nur knapp die 
Hälfte des westdeutschen Vergleichsniveaus. Eine weitere zentrale  
Ursache ist zudem die „Kleinteiligkeit“ der ostdeutschen Wirtschaft. 
Größere und insbesondere große Unternehmen sind noch sehr selten. 

Aus dieser geringeren Wirtschaftskraft in Ostdeutschland folgt auch eine 
geringere Steuerkraft der ostdeutschen Länder und Kommunen. In  
Ergänzung zu den Mitteln, die den ostdeutschen Ländern im Rahmen 
des bundesstaatlichen Finanzausgleichs zufließen, unterstützt der Bund 
im Rahmen des Solidarpaktes II bis Ende 2019 gezielt den weiteren Auf-
holprozess Ostdeutschlands. So dienen die im sog. Korb I enthaltenen 
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ; 1995 bis 2019: 
rund 105 Mrd. Euro, davon 2014 rund 5,8 Mrd. Euro) zur Deckung der 
teilungsbedingten Sonderlasten aus dem infrastrukturellen Nachholbe-
darf und zum Ausgleich unterproportionaler kommunaler Finanzkraft. 
Neben der allgemeinen Wirtschafts- und Mittelstandsförderung wird mit 
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überproportionalen Leistungen des Bundes der Aufbau Ost unterstützt 
(sog. Korb II; vereinbarte Zielgröße von 1995 bis 2019: rund 51 Mrd. 
Euro, davon 2014 rund 2,2 Mrd. Euro). Diese überproportionalen  
Mittel fließen vor allem in die mit den Ländern abgestimmten Politik-
felder Wirtschaft (2014: 742 Mio. Euro), Innovation/Forschung/Bildung 
(2014: 864 Mio. Euro), Verkehr (2014: 290 Mio. Euro) sowie Woh-
nungs- und Städtebau (2014: 281 Mio. Euro). Insbesondere mit der In-
vestitions- und Innovationsförderung wird gezielt die Wettbewerbsfä-
higkeit und das Wachstum der ostdeutschen Unternehmen gefördert.  
Zur genaueren Mittelverteilung wird auf die beim Stabilitätsrat veröf-
fentlichte „Stellungnahme der Bundesregierung zu den Fortschrittsbe-
richten Aufbau Ost der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg- 
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen“ verwiesen. 

Trotz der Fortschritte beim Aufbau Ost sowie bei der Bewältigung des 
Strukturwandels in altindustrialisierten und ländlichen Regionen der  
alten Bundesländer bestehen in Deutschland erhebliche Disparitäten 
fort. Zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist deswegen 
auch nach dem Auslaufen des Solidarpaktes II eine weitere Unterstüt-
zung strukturschwacher Regionen erforderlich. Mit dem Koalitionsver-
trag zwischen CDU, CSU und SPD hat sich deshalb die Bundesregie-
rung verpflichtet, in dieser Legislaturperiode die Grundlagen für die 
Weiterentwicklung eines gesamtdeutschen Fördersystems für struktur-
schwache Regionen nach 2019 zu erarbeiten. 

Eckpunkte dazu hat die Bundesregierung Anfang Mai 2015 beschlossen, 
mit denen der Bund seine regionalpolitische Verantwortung verdeutlicht 
und ein umfassendes und integriertes gesamtdeutsches Fördersystem für 
die Zeit ab 2020 vorschlägt. Zentrales Element des Fördersystems sind 
Maßnahmen zur Stärkung des Wachstums- und Innovationspotenzials 
strukturschwacher Regionen. Maßnahmen zur Förderung der Infrastruk-
tur und Daseinsvorsorge treten ergänzend hinzu. Den Instrumenten des 
Fördersystems ist dabei gemeinsam, dass sie entweder ausschließlich auf 
strukturschwache Regionen ausgerichtet sind, für strukturschwache  
Regionen Förderpräferenzen aufweisen oder dass im Ergebnis der För-
derung ein überproportionaler Mitteleinsatz in strukturschwachen Regi-
onen realisiert wird. Die Eckpunkte des Bundes wurden an die Länder 
übersandt. 

Parallel zur Erstellung der Eckpunkte auf der Seite des Bundes haben 
Bund und Länder gemeinsam das Gutachten „Aufgaben, Struktur und 
mögliche Ausgestaltung eines gesamtdeutschen Systems zur Förderung 
von strukturschwachen Regionen ab 2020“ in Auftrag gegeben, dessen 
Endbericht voraussichtlich Anfang 2016 vorliegen wird. Auf Basis der 
allgemeinen Eckpunkte des Bundes und der detaillierten Empfehlungen 
aus dem Bund-Länder-Gutachten für ein Fördersystem ab 2020 werden 
Bund und Länder im Jahr 2016 die Diskussion zu geeigneten Elementen 
eines zukünftigen Regionalfördersystems intensiv weiterführen. 
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5. Abgeordneter 
Hubertus Zdebel 
(DIE LINKE.) 

Warum wurde die angekündigte zweite Studie
des Projektes NiKo der Bundesanstalt für Geo-
wissenschaften und Rohstoffe (BGR) zur Ab-
schätzung des Erdgaspotenzials aus dichten Ton-
gesteinen (Schiefergas) in Deutschland bisher
nicht veröffentlicht, obwohl das Projektende ge-
mäß der Internetadresse www.bgr.bund.de/DE/
Themen/Energie/Projekte/laufend/NIKO/NIKO_ 
projektbeschreibung.html der 30. Juni 2015 war, 
bereits im November 2014 ein Vertrag des BGR-
Präsidenten Prof. Dr. Hans-Joachim Kümpel über 
das nach unten korrigierte Erdgaspotenzial aus
Schiefergestein in Deutschland gehalten wurde, 
auf dem Hauskolloquium der BGR am 22. Sep-
tember 2015 gemäß der Internetadresse www.
bgr.bund.de/DE/Gemeinsames/Nachrichten/ 
Veranstaltungen/2015/Hauskolloquium_2015_ 
2016/2015_09_22_abstracts.html?nn=1545784 
über die Ressourcenabschätzung für Schiefergas 
und -öl berichtet wurde und in der Ankündigung
des Hauskolloquiums dargestellt wurde, dass das
Projekt kurz vor dem Abschluss stehe, und wann
wird die Studie der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Brigitte Zypries 
vom 11. Januar 2016 

Der Abschlussbericht der Studie ist fertiggestellt, die Ergebnisse werden 
am 15. Januar 2016 in Potsdam im Rahmen einer Fachtagung vorge-
stellt. Ab dem 18. Januar 2016 soll die Studie über die BGR-Internetsei-
ten verfügbar sein. 

Das Projektende war zwar für den 30. Juni 2015 geplant, die Fertigstel-
lung des Abschlussberichtes hat sich aber um einige Monate verzögert. 
Bei einem sich über mehr als vier Jahre erstreckenden Projekt ist dies 
nicht unüblich. 

 
6. Abgeordneter 

Hubertus Zdebel 
(DIE LINKE.) 

Hat die Bundesregierung auf die BGR eingewirkt,
um auf den Veröffentlichungstermin, den Zeit-
punkt des Projektabschlusses der zweiten NiKo-
Studie oder auf die Veröffentlichung von Teiler-
gebnissen Einfluss zu nehmen (bitte aufschlüs-
seln nach Art, Zeitpunkt und ausführendem
Organ der Einwirkung), und aus welchen Grün-
den ist dies ggf. geschehen? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Brigitte Zypries 
vom 11. Januar 2016 

Nein. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 5 verwiesen. 
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Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts 

7. Abgeordnete 
Dr. Franziska 
Brantner 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Beabsichtigt die Bundesregierung, die bereits
unter anderem von der EU-Kommission kritisier-
ten Reformen beim öffentlich-rechtlichen Rund-
funk sowie beim Verfassungsgericht durch die
polnische Regierung (u. a. Handelsblatt vom 
4. Januar 2016) im Rahmen des im Dezem-
ber 2014 vom Europäischen Rat beschlossenen
Dialogs zur Förderung und zur Wahrung der
Rechtsstaatlichkeit zum Gegenstand einer Ad-
hoc-Aussprache im EU-Rat zu machen, und wenn 
nicht, warum nicht? 

Antwort des Staatsministers Michael Roth 
vom 13. Januar 2016 

Der Rat für Allgemeine Angelegenheiten hat im Dezember 2014 die Ein-
richtung eines Dialogs zur Förderung und Wahrung der Rechtsstaatlich-
keit beschlossen, für den die Grundsätze der Objektivität, der Nichtdis-
kriminierung und der Gleichbehandlung gelten. Die Entscheidung über 
die Durchführung eines Dialogs obliegt grundsätzlich der jeweiligen 
Ratspräsidentschaft, die zuständig für die Festsetzung der Tagesordnung 
für den Rat für Allgemeine Angelegenheiten ist. 

Die Europäische Kommission hat bereits angekündigt, Gespräche mit 
der polnischen Regierung im Vorfeld einer potenziellen Aktivierung des 
ebenfalls 2014 geschaffenen EU-Rahmens zur Förderung der Rechts-
staatlichkeit aufnehmen zu wollen. Dieser EU-Rahmen liegt in Verant-
wortung der Europäischen Kommission und sieht als ersten Schritt eine 
Sachstandsanalyse der aktuellen Situation vor. Bereits Ende Dezember 
2015 hatte der Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans zwei 
Briefe an die polnische Regierung gerichtet und sie um erläuternde Stel-
lungnahmen zu den beiden von Ihnen genannten Gesetzesprojekten ge-
beten. 

Die Ergebnisse dieser Analyse der EU-Kommission werden die Grund-
lage für Entscheidungen darüber sein, wie auf EU-Ebene weiter vorge-
gangen wird. Die Bundesregierung sieht der Analyse der EU-Kommis-
sion entgegen. 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode  – 9 –  Drucksache 18/7274 

8. Abgeordneter 
Omid Nouripour 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welche Konsequenzen hat die Bundesregierung
aus den spätestens seit dem Jahr 2012 vorliegen-
den Indizien (www.zeit.de/politik/ausland/2012-
09/syrien-iran-waffenlieferungen) gezogen, dass
von der US-Regierung sanktionierte iranische
Fluglinien in Deutschland landen, die in den ille-
galen Waffenhandel mit Syrien verwickelt sind
(thehill.com/blogs/pundits-blog/international/ 
260227-why-isnt-the-obama-administration-
going-after-irans-mahan), und inwiefern sieht die
Bundesregierung hier einen Handlungsspielraum,
um Druck auf die iranische Regierung bezüglich
ihrer Einmischung in den Syrien-Konflikt auszu-
üben? 

Antwort des Staatsministers Michael Roth 
vom 12. Januar 2016 

Die Beantwortung der Frage ist gemäß der Allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift des Bundesministeriums des Innern zum materiellen und or-
ganisatorischen Schutz von Verschlusssachen (VS-Anweisung – VSA) 
als „VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH“ eingestuft und wird 
separat verschickt.1 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern 

9. Abgeordnete 
Katja Dörner 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben
das Bundeskanzleramt und die Bundesministe-
rien zum 31. Dezember 2015 in Bonn und wie 
viele in Berlin (aufgeschlüsselt nach Bundesmini-
sterien)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ole Schröder 
vom 12. Januar 2016 

Die Antwort erfolgt in Form einer tabellarischen Darstellung, aufge-
schlüsselt nach Behörden und Standort. 

Erfasst ist das jeweilige Soll der Planstellen und Stellen (ohne Er-
satz(plan)stellen) gemäß dem beschlossenen Bundeshaushaltsplan 2015. 
Dies entspricht auch dem Vorgehen im Teilungskostenbericht der Bun-
desregierung zum Berlin/Bonn-Gesetz. 

                                                            
1 Von der Veröffentlichung auf einer Bundestagsdrucksache wird abgesehen. Die Antwort ist im Parlamentssekretariat des Deutschen 

Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten eingesehen werden. 
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  Planstellen/Stellen (ohne Ersatz(plan)stellen) 
(Stand: 31. Dezember 2015)  

  Berlin Bonn 
BKAmt 569,5 21 

AA 1.773 294 
BMAS 533,2 454,3 
BMBF 274 656 
BMEL 240,8 618,7 
BMF 1.492,71 333,19 

BMFSFJ 250 245 
BMG 236,3 308 
BMI 1.226,3 137,5 

BMJV 622,70 13 
BKM 95,5 127,3 
BPA 420,3 66 

BMUB 528,8 531,4 
BMVg 976 1382,5 
BMVI 501,6 693,2 
BMWi 1333 322,5 
BMZ 227 493 

 

10. Abgeordneter 
Dr. André Hahn 
(DIE LINKE.) 

In welchem Umfang sind noch Akten und Daten 
zur Fußballweltmeisterschaft (WM) 2006 (Be-
werbungsphase, Organisation und Durchführung)
im Bundeskanzleramt, im Bundesministerium
des Innern, im Bundesministerium der Finanzen
und ggf. in weiteren Bundesbehörden vorhanden,
und in welcher Weise wird die Bundesregierung 
gewährleisten, dass keine dieser Unterlagen bis
zur vollständigen Aufklärung der aktuellen Vor-
würfe, das im Zusammenhang mit der WM-Be-
werbung illegale Finanzgeschäfte getätigt wur-
den, vernichtet werden? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ole Schröder 
vom 11. Januar 2016 

Nahezu in allen Ressorts und im Bundeskanzleramt sind Aktenbände  
oder aber zumindest einzelne Dokumente in verschiedenen Aktenbän-
den vorhanden, die Verantwortung der Gesamtkoordinierung innerhalb 
der Bundesregierung lag jedoch beim Bundesministerium des Innern. 
Hier sind insgesamt 337 Aktenbände mit unterschiedlicher Seitenanzahl 
vorhanden. Einer Schätzung zufolge dürfte sich der Umfang auf 
ca. 90 000 bis 100 000 Seiten belaufen. 
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Dieser Datenbestand dürfte auch im Wesentlichen den Aktenbestand der 
beteiligten Ressorts – mit im Einzelfall allerdings erheblich niedrigerem 
Umfang – widerspiegeln. Im Bundeskanzleramt befinden sich nach dor-
tigen Erkenntnissen noch 29 relevante Aktenbände mit Bezug zur FIFA-
Fußballweltmeisterschaft 2006, 34 Aktenbände lagern im Zwischenar-
chiv. 

Das Bundesministerium des Innern, das selbst ein hohes Interesse an der 
vollständigen Aufklärung des Sachverhalts hat, hält die Informationen 
über die Aktenbestände der anderen Ressorts sowie die eigenen Akten 
gemäß der Registraturrichtlinie für das Bearbeiten und Verwalten von 
Schriftgut in Bundesministerien mit der Aufbewahrungsfrist von 25 Jah-
ren vor. Dadurch können diese z. B. auch für das Verfahren der Staats-
anwaltschaft Frankfurt am Main herangezogen werden. 

Das Bundesministerium des Innern selbst – wie auch das Bundeskanz-
leramt und die anderen Ressorts – vernichtet keine Akten, da es nach den 
Vorgaben des Bundesarchivgesetzes zur vollständigen Aussonderung 
seines Schriftgutbestandes an das Bundesarchiv verpflichtet ist. Das 
Bundesarchiv bewertet das ausgesonderte Schriftgut nach archivari-
schen Gesichtspunkten gemäß den Vorgaben des Bundesarchivgesetzes 
und führt nicht aufbewahrungswürdiges Schriftgut der Kassation  
(Vernichtung) zu. 

 
11. Abgeordneter 

Dr. André Hahn 
(DIE LINKE.) 

In welcher Weise spielten die in Rede stehenden
6,7 Millionen Euro, welche das Organisations-
komitee der Fußball-WM 2006 an die FIFA ge-
zahlt haben soll, bei der Erstellung des Ab-
schlussberichtes der Bundesregierung sowie der 
finanziellen Abschlussbilanz des Deutschen Fuß-
ball-Bundes eine Rolle? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ole Schröder 
vom 11. Januar 2016 

Die Bundesregierung hat erst aus der aktuellen Berichterstattung von ei-
ner Zahlung des WM-Organisationskomitees in Höhe von 6,7 Millionen 
Euro erfahren, so dass der Abschlussbericht der Bundesregierung hie-
rauf keinen Bezug nehmen konnte. Im Übrigen wurde mit dem Ab-
schlussbericht eine Bilanz aus Sicht der Bundesregierung und nicht aus 
Sicht des WM-Organisationskomitees gezogen, die zwar auch finanzi-
elle Aspekte beinhaltet, jedoch wurden keine detaillierten Angaben zu 
finanziellen Transaktionen aufgeführt. Insbesondere wurden keine ein-
zelnen Zahlungen des WM-Organisationskomitees dargestellt. 

Nach Sichtung der Unterlagen liegen der Bundesregierung darüber hin-
aus keine Hinweise dazu vor, dass öffentliche Gelder bei der in Rede 
stehenden Zahlung in Höhe von 6,7 Millionen Euro vom WM-Organi-
sationskomitee verwendet wurden. 
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12. Abgeordneter 
Dr. André Hahn 
(DIE LINKE.) 

In welchem Umfang hat der Bund Fußballpro-
jekte in den Jahren 1998 bis 2007 im Ausland ge-
fördert (bitte detailliert nach Jahren aufschlüs-
seln), und inwieweit standen einzelne dieser Pro-
jekte nach Kenntnis der Bundesregierung im Zu-
sammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft 
2006? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ole Schröder 
vom 11. Januar 2016 

Die Bundesregierung hat in den Jahren 1998 bis 2007 in erheblichem 
Umfang Fußballprojekte im Ausland gefördert. Die Dokumentation und 
Aufbewahrung von Unterlagen zu den vom Auswärtigen Amt im fragli-
chen Zeitraum durchgeführten Fußballprojekten geschieht in Anwen-
dung der einschlägigen Registraturanweisung für die Zentrale des Aus-
wärtigen Amts. Bis zum Ablauf der zehnjährigen Aufbewahrungsfrist 
bleibt der Zugriff der verfügungsberechtigten Arbeitseinheit über das 
Archiv erhalten. Nach Ablauf der Frist geht die Zuständigkeit für die 
Akten auf das Politische Archiv über, das die endgültige Entscheidung 
über die Zeit- bzw. Dauerwertigkeit einer Akte trifft. Vor dem Hinter-
grund der bereits erfolgten Archivierung der Vorgänge bedarf die genau-
ere Aufschlüsselung und Bezifferung der Kosten weiterer Recherchen, 
die in der Kürze der Zeit der Beantwortung leider nicht aufzubringen 
sind. 

Die Internationale Sportförderung ist ein Förderprogramm, in dessen 
Rahmen die Maßnahmen auch als Werbung für den Sportstandort 
Deutschland und Deutschland als möglichen Austragungsort von Sport-
großveranstaltungen durchgeführt werden. Eine dahingehende Feststel-
lung des Deutschen Bundestages findet sich auf Bundestagsdrucksa-
che 15/2575 („Sportförderung des Bundes im Ausland stärken und als 
Teil der auswärtigen Kulturpolitik begreifen“): „Sport ist als Sympathie-
träger stärker in Anspruch zu nehmen, um u. a. für die Vergabe interna-
tionaler Sportgroßveranstaltungen nach Deutschland zu werben.“ Kon-
kret hat die Bundesregierung in ihrem Bericht zur Auswärtigen Kultur-
politik (Bundestagsdrucksache 14/6825) vom 15. August 2001 auf 
Seite 12 ausgeführt: „Das Auswärtige Amt unterstützt ferner Bewerbun-
gen deutscher Sportverbände um die Ausrichtung internationaler Groß-
veranstaltungen. Wichtigstes Ereignis war 2000 die erfolgreiche Bewer-
bung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für die Fußballweltmeister-
schaft 2006.“ 
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13. Abgeordneter 
Dr. André Hahn 
(DIE LINKE.) 

Welche Funktionäre des IOC (International 
Olympic Committee) und der FIFA erhielten in 
den letzten zehn Jahren (2006 bis 2015) das Bun-
desverdienstkreuz oder andere hohe Auszeich-
nungen der Bundesrepublik Deutschland, und
welche auf Bundesebene tätigen hochrangigen
Politikerinnen und Politiker der Bundesrepublik
Deutschland (Bundespräsidenten, Bundeskanz-
ler, Bundesminister usw.) wurden im selben Zeit-
raum nach Kenntnis der Bundesregierung durch
das IOC oder die FIFA mit ähnlichen Auszeich-
nungen gewürdigt? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ole Schröder 
vom 11. Januar 2016 

Nach Kenntnis der Bundesregierung erhielt Joseph Blatter (Präsident des 
Weltfußballverbandes FIFA) im Jahr 2006 das Große Verdienstkreuz 
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Darüber hinaus 
erhielten Dr. Theo Zwanziger im Jahr 2012 (bis zum 2. März 2012 DFB-
Präsident und zum Zeitpunkt der Verleihung Mitglied des FIFA-Exeku-
tivkomitees) ebenfalls das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens 
der Bundesrepublik Deutschland sowie Wolfgang Niersbach im 
Jahr 2011 (damaliger Generalsekretär des DFB und seit dem 24. März 
2015 Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees) das Verdienstkreuz am 
Bande. 

Über eine Würdigung hochrangiger Politikerinnen und Politiker der 
Bundesrepublik Deutschland durch das IOC oder die FIFA mit ähnli-
chen Auszeichnungen liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse 
vor. 

 
14. Abgeordneter 

Andrej Hunko 
(DIE LINKE.) 

Welche weiteren, bei der Beantwortung der Klei-
nen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bun-
destagsdrucksache 18/3054 noch nicht stattgefun-
denen Maßnahmen (auch Evaluierungen oder ge-
genseitige Besuche) sind im Rahmen der mit
Ägypten vereinbarten polizeilichen Ausbildungs-
hilfen durchgeführt oder verabredet worden, und
welche Details kann die Bundesregierung zu (an-
visierten) Austragungsorten, Teilnehmenden und
Inhalten mitteilen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 11. Januar 2016 

Das Bundeskriminalamt (BKA) führte zuletzt folgende Maßnahmen der 
polizeilichen Aufbauhilfe zu Gunsten Ägyptens durch: 
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Bezeichnung Ort Teilnehmer Inhalte 
2014       
Arbeitsbe-
such/ Be-
darfserhebung 
zur Polizeili-
chen Aufbau-
hilfe 2015 

Kairo National Secu-
rity Sector 
(NSS) und 
General lntelli-
gence Service 
(GIS) 

Dienstreise nach Kairo 
zur Bedarfserhebung 
bei den ägyptischen Si-
cherheitsbehörden auf 
den Feldern der polizei-
lichen Kooperation ein-
schließlich der Polizei-
lichen Aufbauhilfe 
(PAH). 

Einsatz eines 
Senior  
Experts des 
BKA bei ei-
ner Konferenz 
der Deutschen 
Stiftung für 
internationale 
rechtliche Zu-
sammenarbeit 
e. V. 

Kairo Ägyptische 
Richter und 
Staatsanwälte, 
Angehörige des 
Justiz- und Au-
ßenministeri-
ums 

Bekämpfung der Orga-
nisierten Kriminalität 

 

Bezeichnung Ort Teilnehmer Inhalte 
2015       
Stipendiat/ 
Aufbaumodul 

Berlin Mitarbeiter des 
NSS und ehe-
maliger Stipen-
diat (Basismo-
dul 2009), Ar-
beitsbereich: 
Entführungen, 
Geiselnahmen 
sowie Erpres-
sungen 

Auffrischung von im 
Jahr 2009 erworbenen 
Kenntnissen 

Stipendiat/ 
Vorberei-
tungs-/ Basis-
modul 

Berlin, 
Mecken-
heim, 
Hürth 
und 
Wiesba-
den 

Mitarbeiter des 
NSS, Arbeits-
bereich: Kor-
ruptionsbe-
kämpfung 

Sprachausbildung, Ein-
blick in die Strategie, 
Rechtsgrundlagen und 
die rechtsstaatlichen 
Arbeitsweisen der deut-
schen Polizei bei der 
Kriminalitätsbekämp-
fung, Praxisteil im 
BKA und/ oder einer 
Polizeidienststelle eines 
Bundeslandes 
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Bezeichnung Ort Teilnehmer Inhalte 
Teilnahme am 
Internationa-
len Spreng-
stoffsympo-
sium des 
BKA 

Magde-
burg 

NSS Probleme und Lösungs-
ansätze auf dem Gebiet 
der Sprengstoffkrimina-
lität. (ca. 300 Teilneh-
mer aus 31 Staaten) 

Arbeitsbe-
such/ Exper-
tenaustausch 
auf Arbeits-
ebene zum 
Thema Terro-
rismusbe-
kämpfung 

Berlin NSS, GIS Austausch über Er-
kenntnisse zum Thema 
Extremismusbekämp-
fung und (De-)Radikali-
sierung, Reisebewegun-
gen des islamistischen 
Personenpotenzials und 
Bekämpfungsansätze, 
Vorstellung des Ge-
meinsamen Terroris-
musabwehrzentrums 
(GTAZ) 

Arbeitsbesuch 
des Abtei-
lungsleiters 
des NSS bei 
der Abteilung 
Staatsschutz 
des BKA 

Berlin NSS Austausch zu den The-
men Foreign Fighters, 
Gefährdungslage Ägyp-
ten sowie (De-)Radika-
lisierung, Vorstellung 
des GTAZ 

Lehrgang 
zum Thema 
Verhandlun-
gen bei Ent-
führungen 
und Geisel-
nahmen 

Kairo NSS Arbeit an einem fikti-
ven Entführungsfall, Er-
mittlungsinstrumente, 
angewandte Kommuni-
kation, Angehörigenbe-
treuung 

 
Nach gegenwärtigem Stand plant das BKA für das Jahr 2016 folgende 
Maßnahmen: 

 Arbeitsbesuch in Deutschland zum Thema polizeiliche Aus- und Fort-
bildung 

 Teilnahme am Internationalen Sprengstoffsymposium in Deutschland 

 Sprachausbildung (dienstbegleitend an Sprachschule Kairo ggf.  
Goethe-Institut) zu Gunsten des NSS 

 Teilnahme eines Mitarbeiter des NSS am BKA Stipendiaten- 
programm. 

Die Bundespolizei führte zuletzt folgende Maßnahmen der Ausbildungs-
hilfe zu Gunsten Ägyptens in den Jahren 2014 und 2015 durch: 
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Bezeichnung Ort Inhalte/ Teilnehmer 
2014     
Fact Finding Reise Kairo Evaluierung möglicher Koope-

rationsfelder 
2015     
Erfahrungsaustausch Berlin Besuch einer EGY Delegation 

Einweisung zur Absicherung 
von sportlichen Großveranstal-
tungen Fußball anlässlich des 
DFB-Pokalfinales am 30. Mai 
2015; 4 Teilnehmer 

Erfahrungsaustausch Lübeck Besuch des Leiters der EGY 
Polizeiakademie bei der Bun-
despolizeiakademie zur Identi-
fizierung möglicher Zusam-
menarbeitsfelder; 6 Teilneh-
mer 

Schulung Flughafen 
Kairo 

Urkunden- und Dokumenten-
sicherheit zugunsten der EGY 
Grenzpolizei; ca. 100 Teilneh-
mer 

Schulung Flughafen 
Sharm El 
Sheikh 

Urkunden- und Dokumenten-
sicherheit zu Gunsten der 
EGY Grenzpolizei, ca. 
75 Teilnehmer 

Beteiligung an Exper-
tendelegation von Ver-
tretern DEU Luftsicher-
heitsbehörden 

Flughafen 
Sharm El 
Sheikh 

Evaluierung des Luftsicher-
heitsstandards 

Beteiligung an Exper-
tendelegation von Ver-
tretern DEU Luftsicher-
heitsbehörden 

Flughäfen 
Marsa 
Alam, 
Hurghada 
und Sharm 
El Sheikh 

Evaluierung des Luftsicher-
heitsstandards 

Schulung Frankfurt 
am Main 

Hospitation von Angehörigen 
der EGY Grenzpolizei im 
grenzpolizeilichen Aufgaben-
bereich; 2 Teilnehmer 

 
Die bundespolizeiliche Maßnahmenplanung der Ausbildungs- und Aus-
stattungshilfe für die Jahre 2016 und 2017 befindet sich derzeit noch in 
der Abstimmung. Für Ägypten sind insbesondere Maßnahmen in den 
Bereichen Grenzkontrolle, Dokumenten- und Urkundensicherheit, ggf. 
auch im Bereich der Luftsicherheit geplant. 
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15. Abgeordneter 
Andrej Hunko 
(DIE LINKE.) 

Wie viele der seit 2011 bei den dem Bundesmi-
nisterium des Innern nachgeordneten Sicherheits-
behörden Bundesamt für Verfassungsschutz, 
Bundespolizei und Bundeskriminalamt eingegan-
genen Auskunftsersuchen wurden dort nicht bear-
beitet oder ergebnislos eingestellt, etwa, weil von 
den Petenten innerhalb einer Frist keine Begrün-
dung des Ersuchens mitgeliefert werden konnte 
oder weil keine beglaubigte oder bestätigte Aus-
weiskopie übermittelt wurde (bitte wie in der Ant-
wort der Bundesregierung auf meine Schriftliche
Frage 16 auf Bundestagsdrucksache 18/7115
nach Jahren, Behörden sowie Gründen aufschlüs-
seln), und wie stellt sich das Verhältnis eingegan-
gener und nicht beantworteter bzw. bearbeiteter
Auskunftsersuchen für das Ausländerzentralre-
gister dar (bitte ebenfalls nach Jahren und Grün-
den aufschlüsseln)? 

Antwort der Staatssekretärin Dr. Emily Haber 
vom 5. Januar 2016 

I. Bundesamt für Verfassungsschutz 

Die beim Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) im Zeitraum vom 
1. Januar 2011 bis zum 28. Dezember 2015 eingegangenen Auskunftser-
suchen wurden alle bearbeitet. 

Insgesamt 353 eingegangene Auskunftsersuchen wurden ergebnislos 
eingestellt. Die Anzahl der ergebnislos eingestellten Auskunftsersuchen 
im jeweiligen Jahr ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen: 

2011 – 23 Anträge 

2012 – 62 Anträge 

2013 – 74 Anträge 

2014 – 79 Anträge 

2015 – 115 Anträge. 

 
Eine Aufschlüsselung nach Gründen der ergebnislos eingestellten Aus-
kunftsersuchen wird statistisch nicht erfasst. 

II. Bundespolizei 

Bei der Bundespolizei wurden für die Kalenderjahre 2011 bis 2015 
(Stand: 29. Dezember 2015) alle Auskunftsersuchen bearbeitet. 

In den Kalenderjahren 2013 bis 2015 konnten insgesamt 823 Aus-
kunftsersuchen aufgrund fehlender Mitwirkung nicht beschieden wer-
den, 87 Anträge befinden sich in Bearbeitung. Für die Kalenderjahre 
2011 und 2012 kann keine Auswertung getroffen werden, da keine Sta-
tistiken für diesen Zeitraum vorliegen. 
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Kalenderjahr fehlende Mitwirkung in Bearbeitung 
2013 35 Anträge 0 
2014 249 Anträge 1 
2015 539 Anträge 86 

Eine differenziertere Aufschlüsselung nach Gründen wird statistisch 
nicht erfasst. 

III. Bundeskriminalamt 

Alle beim Bundeskriminalamt eingehenden Auskunftsersuchen wurden 
bearbeitet. Dass Auskunftsersuchen nicht beantwortet werden, kann ver-
schiedene Gründe haben, die jedoch statistisch nicht erfasst werden. 
Eine händische Auswertung zur Beantwortung der Frage ist nicht leist-
bar. Allein in den Jahren 2014 und 2015 sind im Bundeskriminalamt ca. 
4 400 Auskunftsersuchen eingegangen. 

IV. Ausländerzentralregister (BAMF, BVA) 

Grundsätzlich werden alle Anfragen beantwortet. Fehlende Unterlagen 
werden nachgefordert, um das Auskunftsersuchen bei Eingang der nach-
gereichten Unterlagen abschließend zu bearbeiten. Statistiken hierzu 
werden nicht geführt. 

 
16. Abgeordnete 

Ulla Jelpke 
(DIE LINKE.) 

Wie viele konkret geplante Anschläge mit
islamistischem Hintergrund sind der Bundesre-
gierung für den Zeitraum von 2001 bis 2015 in
Deutschland bekannt, und in wie vielen Fällen 
konnten solche Anschläge aufgrund von Hinwei-
sen befreundeter Geheimdienste vereitelt wer-
den? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ole Schröder 
vom 13. Januar 2016 

Für den Zeitraum 2001 bis 2015 sind den Sicherheitsbehörden insgesamt 
zehn konkret geplante Anschläge mit islamistisch motiviertem Hinter-
grund bekannt. 

Chronologische Auflistung: 

2002 Al Tawhid-Gruppe (Anschlagsziele waren das jüdische Ge-
meindezentrum in Berlin sowie zwei Lokale in Düsseldorf) 

2003 Ihsan Garnaoui (geplante Anschläge auf israelische und 
US-amerikanische Ziele in Berlin) 

2004 Ansar Al Islam (geplanter Anschlag auf irakischen MP 
Allawi in Berlin) 

2005 Al-Qaida (Rekrutierung Selbstmordattentäter und Finanzie-
rungsaktivitäten in Mainz/Bonn/Marburg) 

2006 gescheiterte Anschläge auf Regionalzüge in Hamm und 
Koblenz 
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2007 „Sauerland-Gruppe“ (Sicherstellung größerer Mengen  
Chemikalien, die zur Herstellung von Sprengstoff verwen-
det werden sollten) 

2011 geplanter Sprengstoffanschlag in Deutschland 
2011 geplantes Schusswaffenattentat in Deutschland 
2012 gescheiterter Anschlag durch Ablegen einer Unkonventio-

nellen Spreng- oder Brandvorrichtung im Bonner Haupt-
bahnhof 

2013 geplanter Anschlag auf den Vorsitzenden der Partei pro 
NRW 

 
Darüber hinaus konnte das Schusswaffenattentat des selbstradikalisier-
ten Einzeltäters Arid Uka auf US-Soldaten am Flughafen Frankfurt am 
Main (2011) nicht verhindert werden. 

Grundsätzlich erhalten die deutschen Sicherheitsbehörden auf den eta-
blierten Informationswegen regelmäßig Hinweise von ausländischen  
Sicherheitsbehörden, darunter regelmäßig auch Nachrichtendiensten, 
auf mögliche bzw. geplante Anschläge in Deutschland bzw. zu Lasten 
deutscher Sicherheitsinteressen. 

In Teilen haben die deutschen Sicherheitsbehörden im Vorfeld der oben 
dargestellten Anschlagsplanungen Hinweise auf derartige Planungen 
von ausländischen Nachrichtendiensten erhalten. Ob ein solcher Einzel-
hinweis eines ausländischen Nachrichtendienstes alleinverantwortlich 
für die Vereitelung des Anschlagsplanes gewesen ist bzw. maßgeblich 
zur Verhinderung des geplanten Anschlages beigetragen hat, ist im Ein-
zelfall nicht immer sicher zu beantworten. Beispielhaft für die hohe  
Bedeutung von Informationen ausländischer Nachrichtendienste sind 
die Ermittlungen im Zusammenhang mit der Sauerlandgruppe im Jahr 
2007 (sog. EG Zeit) anzuführen. 

In der Regel werden erst durch umfangreiche Ermittlungen und durch 
die enge vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Sicherheitsbehörden die 
Informationen und Einzelhinweise sukzessive zu einem schlüssigen Ge-
samtbild zusammenfügt, das eine Anschlagsvereitelung möglich macht. 

 
17. Abgeordnete 

Nicole Maisch 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung dar-
über, wie und nach welchen Kriterien bzw. Vor-
gaben (wie z. B. Erlasse) die Einbürgerungsbe-
hörden der Bundesländer das Ermessen, vorge-
legte Urkunden (z. B. aus Somalia oder Eritrea)
anzuerkennen, ausüben (insbesondere, da die An-
wendungshinweise der Bundesregierung zum 
Staatsangehörigkeitsgesetz vom Juni 2015 hierzu
keine Handlungsvorgaben enthalten), und genügt
diese Verwaltungspraxis der Länder ihrer Ein-
schätzung nach der integrationspolitischen Be-
deutung des Einbürgerungsrechts bzw. dessen
Versprechen auf gleichberechtigte Teilhabe? 
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Antwort Staatssekretärs Hans-Georg Engelke 
vom 29. Dezember 2015 

Das Staatsangehörigkeitsrecht wird nach der Kompetenzverteilung des 
Grundgesetzes von den Ländern als eigene Angelegenheit ausgeführt. 
Die Entscheidung, ob eine vorgelegte ausländische Urkunde anzuerken-
nen ist, trifft die zuständige Einbürgerungsbehörde nach pflichtgemä-
ßem Ermessen. Die Fachaufsicht über die Einbürgerungsbehörden  
obliegt den nach Landesrecht zuständigen Behörden. 

Die Staatsangehörigkeitsrechtsreferenten der Länder und des Bundes 
tauschen sich aber während der regelmäßig stattfindenden Besprechun-
gen über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse aus, u. a. auch über Mög-
lichkeiten der Urkundenbeschaffung bzw. -überprüfung. Darüber hinaus 
werden die Landesbehörden regelmäßig informiert, wenn der Bundesre-
gierung neue Erkenntnisse über die Überprüfbarkeit bzw. Beschaffungs-
möglichkeiten von Urkunden aus anderen Ländern vorliegen. 

Hinweise darauf, dass die entsprechende Verwaltungspraxis der Länder 
der integrationspolitischen Bedeutung des Einbürgerungsrechts nicht 
genügen bzw. einer gleichberechtigten Teilhabe an Maßnahmen der  
Integrationsförderung entgegenstehen könnte, liegen nicht vor. 

 
18. Abgeordneter 

Dr. Konstantin  
von Notz 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Nach welchen Kriterien wurde der designierte
Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) vom Bundesinnenmi-
nisterium ausgewählt, und für wann ist der ent-
sprechende Beschluss des Bundeskabinetts vor-
gesehen? 

Antwort Staatssekretärs Hans-Georg Engelke 
vom 29. Dezember 2015 

In Umsetzung der verfassungsrechtlichen Vorgaben erfolgte die Aus-
wahl nach den Kriterien der fachlichen und persönlichen Eignung. Die 
Befassung des Bundeskabinetts ist für Anfang 2016 vorgesehen. Der 
Termin steht noch nicht fest. 

 
19. Abgeordneter 

Dr. Konstantin 
von Notz 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welche Gespräche haben mit dem designierten
Präsidenten des BSI mit welchen Vertretern der
Bundesregierung bezüglich der Benennung statt-
gefunden? 

Antwort Staatssekretärs Hans-Georg Engelke 
vom 29. Dezember 2015 

Im Rahmen des Auswahlprozesses hat der Bundesminister des Innern 
mit dem designierten Präsidenten des BSI gesprochen. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums der 
Finanzen 

20. Abgeordneter 
Herbert Behrens 
(DIE LINKE.) 

Weshalb konnten nach Kenntnis der Bunderegie-
rung ab 2011 keine Steuermindereinnahmen 
aufgrund der Tonnagebesteuerung in der See-
schifffahrt nachgewiesen werden, obwohl
die Regelung in dem Zeitraum von 2004 bis 
2011 Steuermindereinnahmen in Höhe von
4,735 Mrd. Euro zur Folge hatte (siehe Antwort 
der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Bun-
destagsdrucksache 18/4027)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Michael Meister 
vom 13. Januar 2016 

Bei der Tonnagebesteuerung wird auf Antrag gesetzlich davon ausge-
gangen, dass bei einem Betrieb eines Handelsschiffes abweichend vom 
bilanziell ermittelten Gewinn ein bestimmter positiver Gewinn entsteht, 
dessen Höhe sich im Wesentlichen durch die beförderte Tonnage be-
stimmt. Bei fallenden Frachtpreisen infolge eines Überangebotes an 
Frachtraum sind jedoch die realen Gewinne durch den Betrieb eines 
Handelsschiffes geringer bzw. es entstehen reale Verluste. Diese wirt-
schaftliche Situation bestand ab dem Jahr 2012. Infolgedessen kommt es 
ab 2012 nach Schätzungen der Bundesregierung zu keinen Steuermin-
dereinnahmen durch die Tonnagebesteuerung. 

 
21. Abgeordneter 

Richard Pitterle 
(DIE LINKE.) 

Wie hat sich die Zahl der sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigten, bei denen der Arbeit-
geber auf vom Arbeitslohn entstandene Lohn-
steuer den Lohnsteuereinbehalt in der Seeschiff-
fahrt gemäß § 41a Absatz 4 des Einkommensteu-
ergesetzes (EStG) angewandt hat, in den Jahren
1999 bis 2015 entwickelt (bitte für alle Jahre im
genannten Zeitraum angeben), und welche Be-
schäftigtenzahlen liegen den Berechnungen des
Subventionsberichts der Bundesregierung zum
Lohnsteuereinbezug in der Seeschifffahrt zu-
grunde (bitte mit Darstellung der Berechnungen)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Michael Meister 
vom 15. Januar 2016 

Statistische Angaben über die Zahl der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten, bei denen der Arbeitgeber auf vom Arbeitslohn entstandene 
Lohnsteuer den Lohnsteuereinbehalt in der Seeschifffahrt gemäß § 41a 
Absatz 4 EStG in den Jahren 1999 bis 2015 angewandt hat, liegen nicht 
vor. Die Angaben im Subventionsbericht der Bundesregierung zum 
Lohnsteuereinbehalt in der Seeschifffahrt beruhen auf einer Fortschrei-
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bung der ursprünglichen Berechnung bei Einführung der Maßnahme ent-
sprechend der Beschäftigungsentwicklung im Bereich der Seeschiff-
fahrt.  

Im Ergebnis wurde von rund 3 000 Fällen ausgegangen. Aktuelle Daten 
aus der Schifffahrtsförderung sind jedoch ein Indiz dafür, dass die Zahl 
der betroffenen Seeleute gegenwärtig höher ist (siehe Antwort zu 
Frage 22). 

 
22. Abgeordneter 

Richard Pitterle 
(DIE LINKE.) 

Wie berechnen sich die von der Bundesregierung
in ihrer Stellungnahme zum Gesetzentwurf des
Bundesrates, Entwurf eines … Gesetzes zur Än-
derung des Einkommensteuergesetzes zur Erhö-
hung des Lohnsteuereinbehalts in der Seeschiff-
fahrt (Bundestagsdrucksache 18/6679), angege-
benen zusätzlichen jährlichen Steuerminderein-
nahmen in Höhe von 30 Mio. Euro, die sich durch 
die Erhöhung des Lohnsteuereinbehalts von der-
zeit 40 Prozent auf 100 Prozent sowie die Strei-
chung der sogenannten 183-Tage-Regelung in 
§ 41a Absatz 4 EStG ergeben, und mit welcher 
Erhöhung der Zahl der Beschäftigten, bei denen
der Arbeitgeber auf vom Arbeitslohn entstandene
Lohnsteuer den Lohnsteuereinbehalt in der See-
schifffahrt anwendet, rechnet die Bundesregie-
rung bei einer Streichung der 183-Tage-
Regelung (bitte mit Darstellung der jeweiligen
Berechnungsgrundlagen)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Michael Meister 
vom 15. Januar 2016 

Die Zahl der deutschen und aus der EU (einschl. Island, Liechtenstein, 
Norwegen oder der Schweiz) stammenden Seeleute auf Schiffen, die un-
ter deutscher Flagge im internationalen Seeverkehr fuhren, belief sich 
im Jahr 2012 auf 5 733. Angesicht der tendenziell rückläufigen Entwick-
lung der Beschäftigung in diesem Bereich wird für die Berechnung auf 
der Basis des Jahres 2016 ein Rückgang von 15 Prozent unterstellt. 

Bei einem angenommenen durchschnittlichen Jahresarbeitslohn dieser 
Beschäftigten von 48 000 Euro und einem unterstellten Durchschnitt-
steuersatz von 20 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag ergibt sich ein 
Lohnsteuervolumen von 50 Mio. Euro. Hinzuzurechnen ist die Lohn-
steuer, die auf Seeleute aus Drittstaaten entfällt. Da Daten zu dieser Be-
schäftigtengruppe nicht vorliegen, wurde ein pauschaler Zuschlag von 
50 Prozent vorgenommen, so dass die gesamten hier relevanten Lohn-
steuereinnahmen sich auf 75 Mio. Euro belaufen. 

Da nach geltendem Recht bereits 40 Prozent der Lohnsteuer nicht abzu-
führen waren, führt die Anhebung auf 100 Prozent zu Steuerminderein-
nahmen von 45 Mio. Euro. Der Wegfall der 183-Tage-Regelung wirkt 
sich nach grober Schätzung mit weiteren 5 Mio. Euro aufkommensmin-
dernd aus. Insgesamt werden die aus dem Gesetzentwurf resultierenden 
Steuermindereinnahmen somit auf 50 Mio. Euro geschätzt. 
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23. Abgeordneter 
Richard Pitterle 
(DIE LINKE.) 

Aus welchem Grund wurde in den geltenden 
§ 41a Absatz 4 EStG zum Lohnsteuereinbehalt in 
der Seeschifffahrt die sogenannte 183-Tage-Re-
gelung aufgenommen, und welche steuerrechtli-
chen Auswirkungen ergeben sich für die 183-
Tage-Regelung nicht erfüllende Steuerschuldner,
bei denen der Arbeitgeber nach einer Streichung
der 183-Tage-Regelung nunmehr auf vom Ar-
beitslohn entstandene Lohnsteuer den Lohnsteu-
ereinbehalt in der Seeschifffahrt anwendet (bitte 
differenzieren nach Doppelbesteuerungsabkom-
mens- und Nichtdoppelbesteuerungsabkommens-
fall)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Michael Meister 
vom 15. Januar 2016 

Die mit dem Lohnsteuereinbehalt in der Seeschifffahrt im Jahr 1998 ein-
geführte 183-Tage-Regelung hat den Zweck, den Reeder nur dann von 
der Lohnsteuer zu entlasten, wenn der Arbeitnehmer nicht nur kurzfristig 
auf einem von der Regelung begünstigten Schiff tätig wird. Die nachhal-
tige Bindung eines Arbeitnehmers an ein bestimmtes Schiff war nach 
der damaligen Gesetzeskonzeption für Investitionen und Arbeitsplätze 
von besonderer Bedeutung. Diese Sichtweise lässt sich mit der heutigen 
Lebens- und Arbeitswirklichkeit der Seeleute nicht mehr hinreichend 
vereinbaren, weil Heuerverträge in der Regel nicht mehr für längere 
Zeiträume abgeschlossen werden und weil der Wechsel zwischen ver-
schiedenen Schiffen der Reederei üblich ist. Die Streichung der Rege-
lung würde damit positiv mit Blick auf die Reduzierung des Verwal-
tungsaufwandes wirken und die Flexibilität der Schifffahrtsunternehmen 
bei der Besetzung der Schiffe erhöhen. 

Bei den Steuerschuldnern bzw. Arbeitnehmern ergeben sich aus der 
Streichung der 183-Tage-Regelung keine Änderungen, da sich der 
Lohnsteuereinbehalt allein auf der Ebene der Reeder auswirkt. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums der 
Verteidigung 

24. Abgeordnete 
Katrin Kunert 
(DIE LINKE.) 

An welchen Bundeswehrstandorten bzw. in wel-
chen Gefechtsübungszentren bundesweit werden
Soldatinnen und Soldaten auf Auslandseinsätze der 
Bundeswehr in afrikanischen Staaten vorbereitet,
und wie sehen die diesbezüglichen wesentlichen
Ausbildungs- und Aufgabenschwerpunkte aus? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Ralf Brauksiepe 
vom 12. Januar 2016 

Derzeit wird militärisches Personal der Bundeswehr an folgenden Standor-
ten und Übungszentren auf Einsätze in afrikanischen Staaten vorbereitet:  

Garlstedt, Germersheim, Havelberg, Müllheim, Klietz, Koblenz,  
Lüneburg, Munster, Potsdam, Rostock, Schortens sowie Feldkirchen 
(Zentrum für Einsatzausbildung und Übungen Sanitätsdienst),  
Hammelburg/Wildflecken (VN-Ausbildungszentrum Bundeswehr) und 
Gardelegen (Gefechtsübungszentrum Heer). 

Für Einsätze auf dem afrikanischen Kontinent werden folgende Ausbil-
dungsinhalte im Schwerpunkt vermittelt: 

 Informationen über das Einsatzland bzw. -gebiet (Geschichte, Geogra-
fie, Klima, Flora, Fauna), 

 interkulturelle Einflüsse (Bevölkerung, Ethnien, Religion, Kultur, Spra-
chen), 

 Konfliktursachen, -verlauf, -folgen, 

 Beteiligte am Konflikt, Interessenlagen, 

 humanitäre Situation (Menschenrechte, Flüchtlinge, Versorgungslage), 

 Bedrohungslage (insbesondere Kampfmittel), 

 Krankheiten und persönliche Schutzmaßnahmen (Gesundheitsvor-
sorge), 

 völker- und verfassungsrechtliche Grundlagen, ,,Regeln für die  
Anwendung militärischer Gewalt“, 

 Betreuung und Fürsorge, 

 Sanitätsausbildung, 

 allgemeine Aufgaben im Einsatz, 

 Handlungs- und Verhaltenstraining in besonderen Situationen und 

 Eigenschutz. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 

25. Abgeordnete 
Dr. Franziska 
Brantner 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie viele Projekte zur Entradikalisierung junger
potenzieller deutscher Dschihadisten wurden in
den Jahren 2014 und 2015 vom Bund gefördert
(bitte nach Jahren und Bundesländern auflisten)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Caren Marks 
vom 12. Januar 2016 

Primär zuständig für Maßnahmen der Deradikalisierung junger potenzi-
eller Dschihadisten in Deutschland sind die Länder. Es gibt aber eine 
gute Zusammenarbeit der Bundesregierung mit den Bundesländern. 

Das Bundesministerium des Innern leistet einen Beitrag mit der Finan-
zierung von vier zivilgesellschaftlichen Trägern, die im Rahmen der  
Arbeit der im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge angesiedelten 
Beratungsstelle Radikalisierung Angehörige und das soziale Umfeld  
von bereits radikalisierten oder sich radikalisierenden Jugendlichen  
beraten (siehe Anlage 1). Ziel ist es, über eine Stabilisierung des sozialen 
Umfelds eine Deradikalisierung der betroffenen Jugendlichen anzusto-
ßen. 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ver-
folgt mit dem Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen 
Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ im Themen-
feld „Islamismus“ einen breit angelegten Ansatz, der die jugendpoliti-
sche Sichtweise einbezieht und einen Schwerpunkt des Programms auf 
die Radikalisierungsprävention legt. Eine Auflistung der im Bereich  
„islamistische Orientierungen und Handlungen“ geförderten Projekte 
können Sie der beigefügten Anlage 2 entnehmen. Einige der geförderten 
Träger widmen sich in der Umsetzung ihrer Maßnahmen auch Fragen 
der Deradikalisierungs- bzw. Ausstiegshilfen. Zu nennen wären  
beispielsweise das Projekt „BAHIRA Beratungsstelle“ des Trägers  
Violence Prevention Network (VPN) sowie das Projekt „Diagnostisch – 
Therapeutisches Netzwerk Extremismus (DNE)“ des Trägers ZDK – 
Gesellschaft Demokratische Kultur. 
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26. Abgeordnete 
Katrin Werner 
(DIE LINKE.) 

Bis wann plant die Bundesregierung, ihrer gesetz-
lichen Verpflichtung gerecht zu werden und den 
Bericht zur Evaluierung des Dritten Contergan-
stiftungsänderungsgesetzes sowie über die gege-
benenfalls notwendige Weiterentwicklung dieser
Vorschriften vorzulegen? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Caren Marks 
vom 11. Januar 2016 

Nach jetzigem Stand beabsichtigt die Bundesregierung, den Bericht über 
die Auswirkungen des Dritten Änderungsgesetzes zum Conterganstif-
tungsgesetz sowie über die gegebenenfalls notwendige Weiterentwick-
lung dieser Vorschriften voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2016 
dem Deutschen Bundestag vorzulegen. 

 
27. Abgeordnete 

Katrin Werner 
(DIE LINKE.) 

Sind die in Auftrag gegebenen Expertisen des
laufenden Evaluierungsverfahrens zum Dritten 
Conterganstiftungsänderungsgesetz bereits bei
der Conterganstiftung eingegangen, und welchen
Personen wurden sie zugänglich gemacht? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Caren Marks 
vom 11. Januar 2016 

Die Arbeitsentwürfe der Expertisen des laufenden Evaluierungsverfah-
rens liegen dem Vorstand der Conterganstiftung für behinderte Men-
schen vor. Der Vorstand hat die Arbeitsentwürfe an das zuständige Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend weitergeleitet. 

 
28. Abgeordnete 

Katrin Werner 
(DIE LINKE.) 

Warum wurden die Expertisen den Betroffenen-
vertretern des Stiftungsrats nach mir vorliegenden
Informationen bislang vorenthalten, und wann
werden die Betroffenenvertreter des Stiftungsrats
darin Einsicht erlangen? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Caren Marks 
vom 11. Januar 2016 

Es ist die berechtigte Erwartungshaltung des Deutschen Bundestages, 
dass zuerst seine Mitglieder Kenntnis von dem Bericht und den zugrunde 
liegenden Gutachten erhalten. Dieser Umstand steht einer Weitergabe 
der Arbeitsentwürfe an Dritte, wie z. B. den Betroffenenvertretern des 
Stiftungsrats, vor einer Vorlage des Berichts durch die Bundesregierung 
an den Deutschen Bundestag entgegen. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur 

29. Abgeordneter 
Herbert Behrens 
(DIE LINKE.) 

Wie viele Arbeitsplätze auf deutschen Schiffen
sind mittels Zuschüssen im Rahmen des „Finanz-
beitrags an die deutsche Seeschifffahrt“ (mit
Haushaltsvermerk in Kapitel 12 10 Titel 683 11) 
subventioniert worden (bitte aufschlüsseln nach
Reederei, Bordposition und Schiffstyp (Handels-
schiffe unter deutscher Flagge, im internationalen
Seeverkehr tätige Kabelleger-, Nassbagger- und 
Schleppschiffe unter deutscher Flagge, Schiffe,
die im Bewilligungszeitraum das Recht verlieren,
die Bundesflagge zu führen sowie Schiffe, die die 
Bundesflagge aufgrund eines Flaggenscheins
nach § 11 des Flaggenrechtsgesetzes führen))? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann 
vom 12. Januar 2016 

Die Bundesregierung hat im Förderjahr 2012 für 402 unter deutscher 
Flagge im internationalen Seeverkehr fahrende Schiffe Zuwendungen 
zur Senkung der Lohnnebenkosten in der Seeschifffahrt gewährt. In die-
sem Zusammenhang wurden insgesamt 5 733 Bordarbeitsplätze gesi-
chert. 

Aufschlüsselung nach den Bordpositionen: 

 Bordposition 1 (Kapitän): 924 

 Bordposition 2 (Erster Offizier/Leiter der Maschinenanlage): 1 614 

 Bordposition 3 (Nautischer/Technischer Wachoffizier/Zweiter Tech-
nischer Offizier/Erster Offizier nach Nummer 4.5 der Richtlinie in der 
Erfahrungsseezeit): 822 

 Bordposition 4 (Sonstige Offiziere): 1 172 

 Bordposition 5 (Schiffsmechaniker): 752 

 Bordposition 6 (Schiffsleute und sonstige Arbeitnehmer): 449. 

Eine weitere Aufschlüsselung nach Reederei und Schiffstyp (Handels-
schiffe unter deutscher Flagge, im internationalen Seeverkehr tätige  
Kabelleger-, Nassbagger- und Schleppschiffe unter deutscher Flagge, 
Schiffe, die im Bewilligungszeitraum das Recht verlieren, die Bundes-
flagge zu führen sowie Schiffe, die die Bundesflagge aufgrund eines 
Flaggenscheins nach § 11 des Flaggenrechtsgesetzes führen) steht  
statistisch nicht zur Verfügung. 
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Im Förderjahr 2013 wurden für 332 unter deutscher Flagge im internati-
onalen Seeverkehr fahrende Schiffe Zuwendungen zur Senkung  
der Lohnnebenkosten in der Seeschifffahrt gewährt. 2014 wurden 
299 Schiffe gefördert und 2015 284 Schiffe. Da die Verwendungsnach-
weisverfahren für die Jahre 2013 bis 2015 noch laufen, können hierfür 
noch keine validen Angaben zu den insgesamt gesicherten Bordarbeits-
plätzen (einschließlich Aufschlüsselungen nach Bordpositionen)  
gemacht werden. 

 
30. Abgeordneter 

Dr. Thomas 
Gambke 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Aus welchen Gründen betrachtet die Bundes-
regierung eine Ortsumfahrung um den Ort
Seubersdorf (Landkreis Neumarkt in der Ober-
pfalz) als erforderlich (bitte detailliert erläutern), 
und welche Gründe haben den Bundesminister
für Verkehr und digitale Infrastruktur dazu bewo-
gen, die Ortsumfahrung in der Baulast des Bun-
des zu bauen, obwohl absehbar ist, dass die Bun-
desstraße umgehend nach Fertigstellung zur
Staatsstraße abgestuft wird (vgl. Mittelbayerische 
vom 14. Dezember 2015, Ausgabe Neumarkt)? 

 
31. Abgeordneter 

Dr. Thomas 
Gambke 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Auf der Basis welcher Rechtsgrundlage setzt der
Bundesminister für Verkehr und digitale Infra-
struktur die Abstufung der Bundesstraße 8 zwi-
schen Regensburg und Neumarkt so lange aus, bis 
die Ortsumgehung Seubersdorf gebaut ist (vgl.
Mittelbayerische vom 14. Dezember 2015, Aus-
gabe Neumarkt), und bei welchen weiteren ge-
planten Abstufungen hat der damalige Bundesmi-
nister vergleichbar gehandelt, obwohl die Bun-
desstraße nicht mehr fernverkehrsrelevant ist und
eine Abstufung ohne Vorbedingung bis 2015 mit
dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung im Jahr 2011 vereinbart wor-
den war? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dorothee Bär 
vom 11. Januar 2016 

Die Fragen 30 und 31 werden wegen ihres Sachzusammenhangs ge-
meinsam beantwortet. 

Nach dem Bundesfernstraßengesetz haben die Träger der Straßenbaulast 
die Bundesfernstraßen in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis 
genügenden Zustand zu bauen, zu unterhalten, zu erweitern oder sonst 
zu verbessern – unabhängig von einem möglichen späteren Wechsel der 
Straßenbaulast. 

Enge Kurvenradien, ungenügende Haltesichtverhältnisse sowie eine  
höhenbeschränkte Bahnunterführung beeinträchtigen die Verkehrssi-
cherheit in der Ortsdurchfahrt von Seubersdorf in der Oberpfalz. Es wird 
daher eine Verbesserung der Verkehrssituation verfolgt. 
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Nach den Ergebnissen einer Untersuchung der planungszuständigen 
Bayerischen Straßenbauverwaltung stellt der Bau einer Verlegung der 
B 8 gegenüber einem Ausbau der Ortsdurchfahrt mit einem Ersatzneu-
bau der Bahnüberführung die vorteilhaftere Lösung dar und wird zudem 
zu einer verkehrlichen Entlastung von Seubersdorf in der Oberpfalz. füh-
ren. 

Der Planfeststellungsbeschluss für das Vorhaben, das neben dem Neu-
bau einer Verlegung auch einen Ausbau der im ausgewiesenen Wasser-
schutzgebiet der Gemeinde Seubersdorf in der Oberpfalz. verlaufenden 
bestehenden B 8 nach den Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an 
Straßen in Wasserschutzgebieten umfasst, ist derzeit beklagt. 

Ende 2011 haben das damalige Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung und das damalige Bayerische Staatsministerium 
des Innern die Abstufung einiger Bundesstraßen vereinbart. Die Abstu-
fungen aller in der Vereinbarung genannten 23 bayerischen Strecken 
nach Kategorie I erfolgte – ausgenommen von Teilabschnitten der B 8 
sowie der B 26 – nach Angaben der Bayerischen Straßenbauverwaltung 
fristgerecht zum Jahresende 2015. 

Auf Antrag der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium 
des Innern, für Bau und Verkehr (OBB) hat das Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) die Abstufung der B 8 im 
Teilabschnitt zwischen Neumarkt in der Oberpfalz und der Autobahn 3 
(Anschlussstelle Nittendorf) temporär ausgesetzt, da sich die Umsetzung 
des Projekts verzögert. 

 
32. Abgeordneter 

Matthias Gastel 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie viele der circa 350 000 Dieselfahrzeuge der 
Marke VW, die in Baden-Württemberg zugelas-
sen sind und für die vom Kraftfahrt-Bundesamt 
am 15. Oktober 2015 ein Rückruf angeordnet
wurde (vgl. Antwort der Bundesregierung auf
meine Mündliche Frage 6, Plenarprotokoll 
18/132, S. 12844 (D)) sind in der Landeshaupt-
stadt Stuttgart und wie viele sind jeweils in den
Landkreisen Esslingen, Böblingen, Ludwigsburg,
Rems-Murr und Göppingen zugelassen, und wel-
che Auswirkungen werden die bei der Rückrufak-
tion vorzunehmenden Maßnahmen nach Ein-
schätzung der Bundesregierung auf die Luftqua-
lität, insbesondere die Belastungen durch Fein-
staub und NOx, in der Landeshauptstadt Stuttgart 
haben? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Norbert Barthle 
vom 12. Januar 2016 

Die Zulassungszahlen der betroffenen Dieselfahrzeuge des VW-Kon-
zerns (Marken VW, Audi, Skoda und Seat) verteilen sich wie folgt auf 
Stuttgart bzw. die genannten Landkreise: 
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Stuttgart: ca. 19.000 Fahrzeuge 
Böblingen: ca. 14.000 Fahrzeuge 
Esslingen: ca. 17.000 Fahrzeuge 
Göppingen: ca. 9.000 Fahrzeuge 
Ludwigsburg: ca. 15.500 Fahrzeuge 
Rems-Murr: ca. 12.000 Fahrzeuge 
 
Im Rahmen der Rückrufaktion wird VW die betroffenen Fahrzeuge so 
nachbessern, dass sie die geltenden Typgenehmigungsvorschriften erfül-
len. 

 
33. Abgeordneter 

Stephan Kühn 
(Dresden) 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wurde für alle für den neuen Bundesverkehrs-
wegeplan gemeldeten Schienenprojekte (Projekt-
liste Stand 9. Februar 2015) eine Kostenermitt-
lung (Plausibilisierung und Kostenermittlung der 
Schienenwege mit 3D-GIS-System) vorgenom-
men, und wenn nein, warum nicht?  

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dorothee Bär 
vom 13. Januar 2016 

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur lässt ins-
besondere für diejenigen Projektvorschläge, die eine Aussicht auf Auf-
nahme mindestens in den Weiteren Bedarf des neuen Bundesverkehrs-
wegeplans (BVWP) besitzen, eine detaillierte Kostenermittlung durch-
führen. Projektvorschläge, die nicht in den Anwendungsbereich des 
Bundesschienenwegeausbaugesetzes fallen (z. B. Maßnahmen aus-
schließlich für den Schienenpersonennahverkehr) oder die bei der ersten 
Stufe des mehrphasigen Bewertungsverfahrens keine Aussicht auf Wirt-
schaftlichkeit aufwiesen, werden im Interesse der Untersuchungs- 
ökonomie in der Regel keiner detaillierten Kostenermittlung unterzogen. 

 
34. Abgeordnete 

Steffi Lemke 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie viele Gütertonnen und Container wurden
nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 2015
auf der Elbe und auf dem Elbe-Seitenkanal trans-
portiert (aufgeschlüsselt nach Zählstellen –
Schleuse Geesthacht, Stadtstrecke Magdeburg,
deutsch-tschechische Grenze und Schleuse 
Scharnebeck – sowie nach Gütertonnen und nach 
Twenty-foot Equivalent Unit (TEU))? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann 
vom 12. Januar 2016 

Die Auswertung der Verkehrszahlen für das Jahr 2015 ist noch nicht an 
allen Zählstellen abgeschlossen. 
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35. Abgeordnete 
Steffi Lemke 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

An wie vielen Tagen wurden nach Kenntnis der
Bundesregierung im Jahr 2015 die Fahrrinnen-
tiefe der Elbe von 1,60 m zwischen tschechischer 
Grenze und Geesthacht unterschritten (bitte ins-
gesamt und nach den Elbestrecken E1 bis E9 auf-
schlüsseln, wobei explizit nicht nach der Unter-
schreitung des Gleichwertigen Wasserstands –
GlW-89* oder des GlW 2010* (welcher GlW ge-
meint war, blieb in der unten genannten Antwort 
offen) gefragt ist, wie fälschlicherweise in der 
Antwort der Bundesregierung auf meine Schrift-
liche Frage 59 auf Bundestagsdrucksache 18/7115
angenommen), und an wie vielen Tagen wurde im
Jahr 2015 nach Kenntnis der Bundesregierung
eine Fahrrinnentiefe von 1,00 m auf der Elbe zwi-
schen Geesthacht und Magdeburg und zwischen
Magdeburg und deutsch-tschechischer Grenze 
unterschritten? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann 
vom 12. Januar 2016 

Das Jahr 2015 war aus hydrologischer Sicht ein außerordentlich trocke-
nes, d. h. niederschlagsarmes Jahr mit der Folge ungewöhnlich langer 
Fahrrinnentiefenunterschreitungen und entsprechend geringer Trans-
portmengen auf der Elbe. 

Die Fahrrinnentiefen werden von der Wasser- und Schifffahrtsverwal-
tung täglich als Absolutwerte bekannt gegeben. Auf dieser Grundlage 
wurde die Anzahl der Unterschreitungstage der erfragten Fahrrinnentie-
fen für das Jahr 2015 wie folgt ermittelt: 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung 

36. Abgeordneter 
Kai Gehring 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welche konkreten hochschul-, wissenschafts-
bzw. forschungspolitischen Ergebnisse hat die
Griechenlandreise des Parlamentarischen Staats-
sekretärs bei der Bundesministerin für Bildung 
und Forschung, Thomas Rachel, am 9. und
10. Dezember 2015 erbracht, und welche Pläne 
hat die Bundesregierung zur Intensivierung dieser
bilateralen Beziehungen mit Griechenland? 
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Rachel 
vom 12. Januar 2016 

Der Besuch in Athen am 9. und 10. Dezember 2015 stand im Zeichen 
der Fortsetzung und Intensivierung der bestehenden Kooperationsfor-
mate in der Forschung und Innovation sowie der beruflichen Bildung. Er 
diente zudem der Etablierung der Kontakte mit dem neuen griechischen 
Bildungsminister Nikos Filis und dem Vizeminister für Forschung und 
Innovation Kostas Fotakis. 

Im Rahmen der Griechisch-Deutschen Forschungs- und Innovationstage 
(Athen, 9. und 10. Dezember 2015), die ich zusammen mit dem griechi-
schen Vizeminister für Forschung und Innovation Kostas Fotakis vor 
rund 180 Gästen eröffnete, zogen beide Seiten eine sehr positive Bilanz 
des ersten Deutsch-Griechischen Forschungs- und Innovationspro-
gramms. 

Dieses Programm wurde im März 2013 gestartet. 23 fachlich exzellente 
deutsch-griechische Forschungsverbünde (aus den Themenfeldern  
Gesundheit, Energie, Bioökonomie, Sozial- und Geisteswissenschaften, 
Informations- und Kommunikationstechnologien, Graphene und Photo-
nik) wurden gefördert und konnten in den letzten zwei Jahren ihre Pro-
jekte umsetzen. An den bilateralen Forschungsverbünden sind Hoch-
schulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sowie kleine und 
mittlere Unternehmen beteiligt. Deutschland und Griechenland stellten 
hierfür Fördermittel in Höhe von insgesamt mehr als 10 Mio. Euro zur 
Verfügung. 

Zum Abschluss dieses Programms wurden drei deutsch-griechische For-
schungsprojekte als Preisträger für die besten Präsentationen der Pro-
jektergebnisse gekürt. Als Preis ist jeweils eine mehrtägige gemeinsame 
Reise der beteiligten Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchs-
wissenschaftler nach Deutschland bzw. Griechenland sowie der Besuch 
einschlägiger Forschungseinrichtungen vorgesehen. 

Beide Länder vereinbarten in Athen eine Neuauflage des Deutsch- 
Griechischen Forschungs- und Innovationsprogramms zur Förderung 
weiterer Kooperationsprojekte. Dafür werden beide Seiten in einem 
Dreijahreszeitraum bis zu je 9 Mio. Euro für eine neue Förderbekannt-
machung zur Verfügung stellen. Die Förderbekanntmachung soll im ers-
ten Halbjahr 2016 veröffentlicht werden. Gemeinsame Forschungspro-
jekte sollen voraussichtlich ab Ende 2016/Anfang 2017 gefördert wer-
den. Die Förderbekanntmachung wird zurzeit weiter zwischen beiden 
Ländern abgestimmt. 

Die Deutsch-Griechische Forschungsinitiative ist das einzige bilaterale 
themenübergreifende Forschungsprogramm, das das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung mit einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union umsetzt. 

Darüber hinaus haben sich in Athen beide Seiten für eine Fortsetzung 
der Kooperation in der beruflichen Bildung ausgesprochen. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

37. Abgeordneter 
Niema Movassat 
(DIE LINKE.) 

Gilt angesichts der aktuellen Äußerung des
Bundesministers der Finanzen, Dr. Wolfgang 
Schäuble, die Gelder für Entwicklungshilfe mas-
siv aufzustocken und das Ziel, 0,7 Prozent des 
Bruttoinlandprodukts für Entwicklungshilfe aus-
zugeben, in schnellerem Tempo zu erfüllen (siehe
KNA vom 27. Dezember 2015) weiterhin die
Feststellung der Bundesregierung, die Gelder für
Entwicklungshilfe auf 0,4 Prozent zu stabilisieren 
wie in ihrer Antwort auf meine Schriftliche 
Frage 79 auf Bundestagsdrucksache 18/6301
(neu) erklärt, und falls nicht, liegt der Äußerung
des Bundesministers Dr. Wolfgang Schäuble 
auch ein Stufenplan, wie die 0,7 Prozent erreicht 
werden sollen, zugrunde? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Silberhorn 
vom 12. Januar 2016 

Das 0,7-Prozent-ODA-Ziel (ODA: Official Development Assistance, 
Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit) aus dem Jahr 1970, zu dem 
sich viele Industrieländer bekannt haben, wurde von diesen bei interna-
tionalen Entwicklungskonferenzen immer wieder bestätigt. So hat bspw. 
die EU zuletzt im Rahmen der Entwicklungsfinanzierungskonferenz in 
Addis Abeba im Juli 2015 bekräftigt, dass sie weiterhin dem Ziel ver-
pflichtet bleibt, innerhalb des zeitlichen Rahmens der Agenda 2030 eine 
ODA-Quote von 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens zu errei-
chen. Bislang haben von den OECD-Mitgliedern nur Dänemark, Luxem-
burg, Schweden, Norwegen und Großbritannien das 0,7-Prozent-Ziel er-
reicht. 

Die Bundesregierung hält an ihrer Position fest, wie ich sie in meiner 
Antwort vom 5. Oktober 2015 auf Ihre Schriftliche Frage 79 (Bundes-
tagsdrucksache 18/6301 (neu)) formuliert habe. Danach ist es weiterhin 
das Ziel der Bundesregierung, ausgehend von einer ODA-Quote von 
mindestens 0,4 Prozent die Ausgaben für die Entwicklungszusammen-
arbeit in den kommenden Jahren weiter auf einem Finanzierungspfad 
zum „0,7%-Ziel“ (Anteil der Official Development Assistance am Brut-
tonationaleinkommen) zu erhöhen. Bislang gibt es hierfür keinen Stu-
fenplan. 

 

Berlin, den 15. Januar 2016 
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